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Motion Fraktion GB/JA! (Natalie Imboden/Stéphanie Penher, GB): Gemein-
nützigen Wohnungsbau stärken (1): Raumplanerische Instrumente nutzen - 
Bau- und Zonenordnung anpassen: Abschreibung Punkt 3 

 

 

Mit SRB 585 vom 4. November 2010 wurde Punkt 3 der Motion erheblich erklärt. Mit SRB 259 vom 

13. Juni 2013 hat der Stadtrat die Frist zur Erfüllung der Motion letztmals bis 31. Dezember 2014 

verlängert. 

 

Der Wohnraum in der Stadt Bern ist weiterhin knapp. Von 74 277 Wohnungen in der Stadt Bern 

standen am 1.Juni 2009 gemäss Leerwohnungszählung nur gerade 443 leer, was einer Leerwoh-

nungsziffer von 0,60% entspricht. Mehr Menschen möchten in der Stadt Bern wohnen, als jene, die 

eine (bezahlbare) Wohnung finden. Immer mehr auch sogenannt „Normalverdienende“ suchen 

vergeblich oder mit grosser Mühe bezahlbaren Wohnraum. Betroffen sind insbesondere Familien 

und andere Mehrpersonenhaushalte. Eine Massnahme zur Förderung von preisgünstigem Wohn-

raum ist die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Ein Gutachten im Auftrag des Bun-

desamtes für Wohnungswesen BWO: 

„Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus“ zeigt auf, wie der gemeinnützige Wohnungsbau 

mit raumplanerischen Mitteln gezielt gefördert werden kann. Ziele des gemeinnützigen Wohnungs-

baus liegen in einer besseren sozialen Durchmischung innerhalb einer Gemeinde und der Sicher-

stellung von preisgünstigem Wohnraum für die wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungsgruppen. 

Von den geprüften Massnahmen verspricht die Festlegung von Wohnanteilen für den gemeinnützi-

gen Wohnungsbau in der kommunalen Bau- und Zonenordnung die grösste Wirkung. Dabei wird 

bei der Nutzungsplanung bei der Definition bestimmter neu einzuzonender Zonen ein gewisser 

Anteil der überbaubaren Fläche für den gemeinnützigen Wohnungsbau reserviert. Es werden somit 

Mindestwohnanteile festgelegt, welche zwingend der Schaffung von gemeinnützigem Wohnraum 

dienen. In der Stadt Zug wurde 2009 eine entsprechende Regelung beschlossen und wird dem-

nächst in Kraft gesetzt. 

Als sinnvolle Massnahme wird auch die Einflussnahme bei Einzonungen erachtet. Dabei wird bei 

Neueinzonungen ein bestimmter Anteil an künftigem Bauland für den gemeinnützigen Wohnungs-

bau reserviert. Dies kann auf dem Wege über Zonenvorschriften oder über Verträge mit den 

Grundeigentümern im Zeitpunkt der Einzonung geschehen. Die Einzonung wird in diesen Fällen 

von der Voraussetzung abhängig gemacht, dass sich der Grundeigentümer zur Schaffung von 

gemeinnützigem Wohnraum verpflichtet. Damit die Planungsabsicht auch umgesetzt wird, räumt 

sich die Gemeinde (von Beginn an oder für den Fall, dass der Grundeigentümer nach einer be-

stimmten Zeit seiner Verpflichtung nicht nachkommt) das Recht ein, das Grundstück (oder Teile 

davon) zu erwerben, um den gemeinnützigen Wohnungsbau selber zu realisieren oder den Boden 

an gemeinnützige Wohnbauträger abzugeben (im Baurecht). 

 

Der Gemeinderat wird aufgefordert, dem Stadtrat die notwendigen reglementarischen Grundlagen 

(insb. Revision der Bau- und Zonenordnung) zu unterbreiten: 

 

1. Festlegung von Wohnanteilen für den gemeinnützigen Wohnungsbau in der Bau- und Zonen-

ordnung; 

2. Schaffung einer neuen Zone im Zonenplan für den gemeinnützigen Wohnungsbau; 

3. Festlegung bestimmter Anteile bei Neueinzonungen von künftigem Bauland, welche für den 

gemeinnützigen Wohnungsbau reserviert werden müssen; 

4. Sicherzustellen, dass alle privaten, öffentlichen und gemeinnützigen Bauherr/innen Auflagen 

betreffend soziale Durchmischung und Ökologie (insb. Energie gemäss Energiestrategie) er-
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füllen müssen. Diese Vorgabe betreffend soziale Durchmischung und Ökologie/Energie ist be-

reits für aktuelle Planungen (insb. Warmbächliweg, Tramdepot Ostring, Viererfeld usw.) anzu-

wenden. 

 

Bern, 21. Januar 2010 

 

Motion Fraktion GB/JA! (Natalie Imboden/Stéphanie Penher, GB), Cristina Anliker-Mansour, Aline 

Trede, Christine Michel, Hasim Sancar 

 

 

Bericht des Gemeinderats 

 

Mit der Annahme der „Initiative für bezahlbare Wohnungen“ ist die Forderung gemäss Punkt 3 der 

Motion in die Bauordnung eingeflossen und somit erfüllt. 

 

 

Antrag 

 

Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat, Punkt 3 der erheblich erklärten Motion abzuschreiben. 

 

 

Bern, 10. Dezember 2014 

 

 

Der Gemeinderat 

 

 

 

 

 


